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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 505/2018 
      
 

Stuttgart, 13.06.2018 

Investitionszuschuss für die Evang. Kirchengemeinde Fasanenhof, 
Bonhoefferweg 12, 70569 Stuttgart - Sanierungsmaßnahmen im Außen-
bereich der Kindertageseinrichtung, Bonhoefferweg 4+6, 70569 Stutt-
gart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Offenlegung 
      

öffentlich 
      

16.07.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Evang. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 12, 70569 Stuttgart erhält 

für die Sanierung im Außenbereich der Kindertageseinrichtung, Bonhoefferweg 6+8, 
70569 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kos-
ten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 45.000,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Die Auszahlungen in Höhe von 45.000,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 510, 

Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger, 
Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und –zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Das Außengelände des Kindergartens ist in einem desolaten Zustand. Einige Spielge-
räte, die nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprachen, wurden abgebaut. Für die 
Kleinkindgruppe existieren derzeit keine Spielgeräte. Der Garten der Hausmeisterwoh-
nung, der mit dem Umbau des Kindergartens dem Spielgelände zugeschlagen wurden, 
ist noch in seinem ursprünglichen Zustand. 
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Es müssen weitere Spielgeräte angeschafft und das gesamte Gelände neugestaltet 
werden.  

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 angemeldet. Für die Maßnahme 
wurden im Haushalt keine separaten Mittel veranschlagt. Der Investitionszuschuss wird 
deshalb aus dem laufenden Budget finanziert. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

60.000,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  45.000,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 505/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


